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Gemeinnützigkeit;  
Organisatorische Leistungen eines Sport-Dachverbandes (§§ 65, 67a AO); Auswir-
kungen des BFH-Urteils vom 24. Juni 2015 - I R 13/13 - (BStBl 2016 II S. 971) 
 

Mit Urteil vom 24. Juni 2015 - I R 13/13 - (BStBl 2016 II S. 971) hat der BFH entschieden, 
dass die organisatorischen Leistungen eines Sport-Dachverbandes nicht zu den sportli-
chen Veranstaltungen im Sinne des § 67a AO gehören. 

Zur Anwendung der BFH-Entscheidung haben die KSt / GewSt-Referatsleiter der obersten 
Finanzbehörden des Bundes und der Länder Folgendes beschlossen: 
 
„Für Veranlagungszeiträume bis einschließlich 2020 wird es nicht beanstandet, wenn 
Sport-Dachverbände ihre organisatorischen Dienstleistungen für den Bereich des Ama-
teursports einem Zweckbetrieb nach § 67a AO zuordnen.“ 
 
Danach kann ein Sport-Dachverband für Veranlagungszeiträume bis einschließlich 2020 
die bisher praktizierte steuerliche Einordnung seiner organisatorischen Leistungen für sei-
ne Mitgliedsvereine beibehalten.  
 
 
 

(Bearbeiter: Andrea Dedekind, App. 8206) 
 
Aktenzeichen: VI 308 - S 0170 - 147 
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